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Frühort: montags bis freitags von 06:15 Uhr bis 07:45 Uhr auf der ersten Etage 
(rotes und grünes Zimmer). 

Ferien: alle Termine finden Sie in unserem Kalender auf der Homepage 

Ferienanmeldung: vor jeden Ferien und freibeweglichen Ferientagen bekommen 
Sie einen Anmeldezettel. 

Foto- und Filmerlaubnis: Um den pädagogischen Alltag abzubilden und die Ent-
wicklung Ihres Kindes festzuhalten werden in den Kindertageseinrichtungen die 
Medien Fotografie und Film verwendet. Den pädagogischen Fachkräften ist die 
Sensibilität der Thematik bewusst und sie möchten daher Aufnahmen Ihres Kindes 
ohne Ihre Einwilligung vermeiden. Bitte füllen Sie dazu, das Formblatt „Foto- und 
Filmerlaubnis“ aus den ergänzenden Erklärungen zur Aufnahme aus. 

Fahrbibliothek: montags von 13:00 bis 15:00 (Genehmigung der Eltern erforder-
lich) 

Feste und Feierlichkeiten: ob Sommerfest, Frühlingsfest (nur für die Kinder) oder 
Weihnachtsfest — genauer Informationen finden Sie auf der Homepage unter „All-
gemeines“. 

Fundsachen: befinden sich in einer Kiste im Schuhraum zum Hof — alle „nicht-ab-
geholten“ Sachen werden vor den Sommerferien ausgelegt.

G

Gruppe: die Klasse ist die Hortgruppe des Kindes mit BezugserzieherIn. 

Gruppenübergreifend wird im Hort am Nachmittag gearbeitet. 

Gehzeiten: bitte informieren Sie uns schriftlich (extra Zettel oder im Hausaufga-
benheft) über die neuen oder geänderten Gehzeiten Ihres Kindes. 

Geburtstage werden individuell in der Gruppe gefeiert (Informationen dazu geben 
die BezugserzieherIn im Elternabend). 

Grünes Zimmer: unser Bau- und Konstruktionszimmer befindet sich auf der ersten 
Etage und ist eins der beiden Frühortzimmer.

H

Hausaufgaben sind ein Angebot des Hortes und finden montags bis mittwochs 
statt und sind auf freiwilliger Basis — sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, wie sie es 
handhaben wollen. Die ersten Klassen machen die Hausaufgaben anfangs noch im 
Klassenverband. 

Hausschuhe: im Schulhaus und den Hortzimmern tragen die Kinder Hausschuhe. 

Handys sollten bitte zu Hause bleiben. Wir übernehmen keine Haftung. 

Homepage: hier finden Sie alle wichtigen Informationen 

Hausordnung: Für Horte in kommunaler Trägerschaft gilt die gemeinsam mit der 
Grundschule vereinbarte Hausordnung. Diese ist Bestandteil des Betreuungsver-
trages und gilt für alle Personen, die das Gelände und die Schule bzw. den Hort 
betreten.


